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Seit Anfang der neunziger Jahre leben schwer geistig behinderte Menschen nicht mehr in der 
Psychiatrischen Universitätsklinik, der damaligen PUK. Seit diesem Zeitpunkt leben Behinderte 
entweder in privaten Einrichtungen oder in den elf kantonalen Wohngruppen und drei 
Förderstätten. 

Ursprünglich wurden die Bewohnerinnen vor allem durch medizinisches Personal betreut. Dies hat 
sich durch die Ausgliederung aus der PUK grundlegend geändert. Heute ist die Betreuung 
partnerschaftlich zwischen pflegerischen und sozialpädagogischen Angestellten aufgeteilt. Dieser 
äusserst positive Kulturwandel verlief nicht immer störungsfrei. Insbesondere ist die Mitsprache der 
Angehörigen in den kantonalen Einrichtungen aus Sicht der Anzugsteller nur ungenügend 
gewährleistet. 

Während viele private Einrichtungen die Mitsprache in Reglementen oder in Form der 
Einsitznahme in die entsprechenden Heimkommissionen vorsehen, kennt der Kanton keine 
institutionelle Mitsprache. Im Gesamtkonzept des kantonalen Verbundsystems findet sich lediglich 
ein Abschnitt mit dem Titel: „Pflege von Kontakten zu Angehörigen und zur Umwelt". In zwei 
Sätzen sind dort Absichtserklärungen definiert. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 
dass die Bewohnerinnen ihre Interessen selbst nicht oder nur sehr beschränkt wahrnehmen 
können. 

Der Kanton Baselland zum Beispiel kennt für staatliche Einrichtungen klare Regelungen und 
Aufgabenbeschreibungen, welche in Baselstadt weitgehend fehlen. 

Auszug aus dem Reglement BL: 

– Der Heimkommission gehören fünf bis sieben Mitglieder an. Fachleute aus dem 
Behindertenwesen und Angehörige sind angemessen vertreten. Die Bereichsleitung 
Wohnheime und die Heimleitungen nehmen mit beratender Stimme Einsitz in die 
Heimkommissionen. 

– Die Heimkommission ist zuständig für die Beaufsichtigung der Wohn- und Lebensqualität der 
Heimbewohnerinnen, insbesondere, was Entwicklungsmöglichkeiten und Schutz vor 
Ausgrenzung betrifft. Die Heimkommission ist Bindeglied zwischen Mitarbeitenden, Leitung, 
Bewohnerinnen bzw. deren Angehörigen und gesetzlichen Vertretungen. 

– Die Heimkommission wird in die Entscheidung über Wahl bzw. Entlassung der 
Bereichsleitung Wohnheime und der Heimleitungen einbezogen. 

Gerade der letzte Punkt hat in Vergangenheit in Basel-Stadt zu Unstimmigkeiten geführt. Die 
Anzugstellerinnen bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

– Wie er eine ähnliche Regelung der Mitsprache Angehöriger, wie sie in Baselland gilt, in Basel 
umsetzen kann.  

– Welche anderen Lösungen mit dem Ziel, die Mitsprache der Angehörigen zu gewährleisten, 
in Basel-Stadt denk- und umsetzbar sind. 
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